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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Durchtrennen des Klebewulstes einer eingeklebten 
Scheibe, insbesondere einer Fahrzeugscheibe, mit 
einem Schneidmittel und einer motorisch antreibba-
ren Wickeleinrichtung mit einer Spule zum Aufwi-
ckeln des Schneidmittels, und mit einer Stütze zur 
Abstützung der Wickeleinrichtung am Fahrzeug, ins-
besondere an einem Scheibenrahmen.

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus DE 10 
2006 013 417 A1 bekannt.

[0003] Die Vorrichtung eignet sich zum Durchtren-
nen von eingeklebten Scheiben, z. B. in Fahrzeugen, 
Gebäuden, Eisenbahnzügen, Seilbahnkabinen, Flug-
zeugen und Schiffen.

[0004] Auch wenn in der vorliegenden Anmeldung 
lediglich von Fahrzeugen die Rede ist, so ist dies nur 
beispielhaft zu verstehen und nicht in einem ein-
schränkenden Sinn.

[0005] Bei modernen Fahrzeugen sind die Schei-
ben durch einen Klebewulst aus einem Polyurethan-
kleber oder einem anderen geeigneten Kleber fest 
mit einem umlaufenden Scheibenrahmen verbunden. 
Der Klebewulst besteht aus einem derart festen Kle-
ber, dass in Verbindung mit der Windschutzscheibe 
die mechanische Stabilität des Fahrzeugs erhöht 
wird. Es versteht sich, dass die Durchtrennung des 
Klebers in Folge seiner hohen Festigkeit und Zähig-
keit somit relativ aufwändig ist.

[0006] Da vor allem Windschutzscheiben in Folge 
von Steinschlagschäden oder anderen Beschädigun-
gen jedoch relativ häufig ausgetauscht werden müs-
sen, ist es erforderlich, für jedes Fahrzeug eine ge-
eignete Vorrichtung bzw. ein geeignetes Verfahren 
zum Ausglasen der eingeklebten Scheiben bereitzu-
stellen.

[0007] Bislang wurde hierzu häufig ein durch einen 
Oszillationsantrieb angetriebenes Schneidmesser 
mit U-förmigem Querschnitt verwendet, mittels des-
sen der Klebewulst nach und nach durchtrennt wurde 
(vgl. US 4980976 A).

[0008] Obwohl eine derartige Vorrichtung und ein 
derartiges Verfahren bislang eine Durchtrennung des 
Klebewulstes bei einer Windschutzscheibe in zufrie-
denstellender Weise ermöglichte, werden in jüngster 
Zeit die Spalte zwischen der Windschutzscheibe und 
dem Scheibenrahmen immer dünner. In vielen Fällen 
lassen sich somit derartige Schneidmesser, die in 
Verbindung mit einem Oszillationsantrieb benutzt 
werden, um den Klebewulst zu durchtrennen, nicht 
mehr einsetzen.

[0009] Weiterhin sind zahlreiche Verfahren und Vor-
richtungen bekannt, um den Klebewulst mit Hilfe ei-
nes Schneiddrahtes zu durchtrennen.

[0010] Gemäß der EP 0 093 283 A2 sind eine Vor-
richtung und ein Verfahren bekannt, um in Randbe-
reichen der Karosserie verklebte Fahrzeugscheiben 
mittels eines Schneiddrahtes herauszutrennen. Auch 
diese Vorrichtung kann motorisch angetrieben sein. 
Die Wickelvorrichtung und die Umlenkelemente wer-
den mittels Saugtellern an der Scheibe befestigt. 
Dies bedingt einen erhöhten Rüstaufwand beim Ver-
setzen der Wickeleinrichtung und der Umlenkele-
mente auf der Scheibe. Beim Ersatz defekter Schei-
ben ist häufig davon auszugehen, dass Beschädi-
gungen der Scheibenoberfläche das Haften der 
Saugteller verhindern.

[0011] Gemäß der eingangs genannten DE 10 2006 
013 417 A1 sind eine Vorrichtung und ein Verfahren 
bekannt, um den Klebewulst mit Hilfe eines 
Schneiddrahtes zu durchtrennen, wobei eine einzige 
Person ausreicht, um den Trennvorgang durchzufüh-
ren. Hierbei wird zunächst ein Schneiddraht in einen 
Spalt zwischen der Scheibe und einem Karosserief-
lansch eingeführt, der Schneiddraht um den Klebe-
wulst herumgeführt, ein erstes Ende des 
Schneiddrahtes am Fahrzeug befestigt, das zweite 
Ende des Schneiddrahtes durch den Klebewulst hin-
durchgeführt und an einer Wickeleinrichtung befes-
tigt und der Klebewulst mittels des Schneiddrahtes 
durch Aufwickeln mit Hilfe der Wickeleinrichtung 
durchtrennt. Dies hat den Vorteil, dass der Austrenn-
vorgang von lediglich einer Person durchgeführt wer-
den kann. Die Wickeleinrichtung kann motorisch an-
getrieben sein, insofern reduziert sich der Kraftauf-
wand für den Werker. Durch Abstützen am Scheiben-
rahmen mittels einer Stütze lässt sich die Vorrichtung 
den räumlichen Gegebenheiten im Fahrzeug anpas-
sen. Bei diesem Anwendungsfall wird der 
Schneiddraht der Wickeleinrichtung unausgerichtet 
zugeführt.

[0012] Das bekannte Verfahren führt allerdings zu 
erhöhtem Verschleiß am Schneiddraht und an Kon-
taktflächen der Wickeleinrichtung.

[0013] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu-
grunde, eine verbesserte Vorrichtung anzugeben, 
womit der Klebewulst zwischen einer Fahrzeugschei-
be und der Karosserie auf relativ einfache Weise 
möglichst kraft- und zeitsparend durchtrennt werden 
kann. Weiterhin soll die Vorrichtung für einen Dauer-
einsatz geeignet sein.

[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Vorrichtung zum Durchtrennen des Klebewuls-
tes einer eingeklebten Scheibe, insbesondere einer 
Fahrzeugscheibe, mit einem Schneidmittel und einer 
motorisch antreibbaren Wickeleinrichtung mit einer 
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Spule zum Aufwickeln des Schneidmittels gelöst, mit 
einer Stütze zur Abstützung der Wickeleinrichtung 
am Fahrzeug, insbesondere an einem Scheibenrah-
men, und mit Führungsrollen zur Führung des 
Schneidmittels zur Spule.

[0015] Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese 
Weise vollkommen gelöst.

[0016] Erfindungsgemäß kann nämlich die Vorrich-
tung unter Benutzung der Stütze zur Abstützung am 
Fahrzeug zeitsparend versetzt werden, ohne dass 
hierzu Saugteller oder andere separate Befesti-
gungselemente betätigt werden müssen. Hierbei wird 
das Schneidmittel unabhängig von der Lage der Spu-
le der Wickeleinrichtung zum Schnittbereich durch 
die Führungsrollen ausgerichtet und der Spule zuge-
führt.

[0017] Im Sinne dieser Anmeldung ist unter 
”Schneidmittel” jeglicher Draht oder auch jegliche 
Schnur zu verstehen, die grundsätzlich zum Durch-
trennen des Klebewulstes einer Fahrzeugscheibe 
geeignet ist. Dies bedeutet, dass das Schneidmittel 
eine ausreichende Reißfestigkeit und Biegbarkeit be-
sitzen muss und in der Regel mit einer geeigneten 
Beschichtung oder geeigneten Oberflächenmerkma-
len in Form von Zahnansätzen oder dergleichen ver-
sehen ist, um den Schneidvorgang zu unterstützen. 
Es versteht sich jedoch, dass unter der Bezeichnung 
”Schneidmittel” auch eine geeignete Schnur aus 
Kunststoff oder dergleichen zu verstehen ist.

[0018] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 
sind zwei Führungsrollen an Achsen derart gelagert, 
dass ihre Achsen eine Ebene aufspannen, die im 
Wesentlichen parallel zu einer Achse durch die Spule 
der Wickeleinrichtung angeordnet ist.

[0019] Auf diese Weise wird das Schneidmittel im 
Wesentlichen senkrecht zur Spule zugeführt. Hier-
durch wird das Aufwickeln des Schneidmittels er-
leichtert.

[0020] Ferner sind die Führungsrollen vorzugswei-
se mit Führungsflächen zur Führung des Schneidmit-
tels im Wesentlichen tangential zur Spule in eine Öff-
nung eines Spulengehäuses der Spule versehen.

[0021] Auf diese Weise wird das Schneidmittel aus 
im Wesentlichen beliebigen Punkten auf der durch 
den umlaufenden Klebewulst beschriebenen Kurve 
sicher der Spule zugeführt, wodurch die Vorrichtung 
multidirektional betrieben werden kann und sich hier-
durch der Schneidwinkel durch Versetzen der Vor-
richtung positiv beeinflussen lässt.

[0022] Die gerichtete Zuführung des Schneidmittels 
erlaubt es, die Spule mit einem Spulengehäuse zu 
versehen, das eine Öffnung enthält, durch die das 

Schneidmittel zugeführt wird.

[0023] Auf diese Weise wird die Spule während des 
Wickelvorgangs berührungssicher gekapselt.

[0024] Die erfindungsgemäß verwendete Vorrich-
tung zeichnet sich dadurch aus, dass keine ver-
schleißbehaftete Relativbewegung zwischen dem 
Schneidmittel und der Wickeleinrichtung möglich ist.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung sind die Drehachsen der Führungsrollen an 
einer Stütze befestigt.

[0026] Die Stütze ist vorzugsweise auswechselbar 
an der Wickeleinrichtung befestigt.

[0027] So können verschiedene Stützen, mit darauf 
abgestimmten Führungsrollen, die an das jeweilige 
Fahrzeuginnere angepasst sind, verwendet werden. 
Auf diese Weise wird eine optimale Abstützung der 
Wickeleinrichtung am Fahrzeug ermöglicht und es 
ergibt sich eine gute Anpassung an unterschiedliche 
geometrische Verhältnisse am Fahrzeug.

[0028] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung sind die Drehachsen der Führungsrollen an 
der Wickeleinrichtung befestigt.

[0029] Dies ergibt einen besonders kostengünsti-
gen Aufbau, da die auswechselbaren Stützen ohne 
Führungsrollen einfacher aufgebaut sind. So können 
verschiedene Stützen, die an das jeweilige Fahrzeu-
ginnere angepasst sind, verwendet werden, ohne 
dass die Führungsrollen auszuwechseln sind und es 
ergibt sich eine gute Anpassung an unterschiedliche 
geometrische Verhältnisse am Fahrzeug.

[0030] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung sind die freien Enden der Drehachsen der 
Führungsrollen durch ein Abdeckelement verbunden.

[0031] Auf diese Weise wird ein seitliches Auswei-
chen des Schneidmittels in Richtung der Drehachsen 
der Führungsrollen vermieden. Hierdurch wird eine 
Verletzungsgefahr durch das Schneidmittel reduziert 
und die Handhabung wird erleichtert.

[0032] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung sind die Führungsrollen nach außen hin 
durch das Abdeckelement berührungssicher gekap-
selt.

[0033] Hierdurch wird eine Verletzungsgefahr durch 
die Führungsrollen weiter reduziert und die Handha-
bung wird erleichtert.

[0034] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist der Zwischenraum zwischen den Füh-
rungsrollen und der Spule durch das Abdeckelement 
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nach außen abgedeckt.

[0035] Hierdurch wird eine Verletzungsgefahr durch 
das Schneidmittel weitgehend vermieden, und die 
Handhabung wird weiter erleichtert.

[0036] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung weisen die Führungsrollen gehärtete Füh-
rungsflächen auf.

[0037] Auf diese Weise kann der Verschleiß der 
Führungsrollen deutlich verringert werden.

[0038] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung weist die Stütze eine Stirnfläche zur Führung 
der Stütze am Scheibenrahmen parallel zur Spulen-
achse auf.

[0039] Hierdurch wird die Lage der Wickeleinrich-
tung und der Stütze zum Scheibenrahmen weitge-
hend vorgegeben und die Handhabung wird weiter 
vereinfacht.

[0040] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung weist die Vorrichtung einen Griff zur Führung 
der Wickeleinrichtung mit der Stütze entlang des 
Scheibenrahmens neben der Scheibe auf.

[0041] Hierdurch wird die Bedienergonomie verbes-
sert und die Handhabung wird weiter vereinfacht.

[0042] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung verfügt die Vorrichtung über eine Stütze aus 
Metall, bevorzugt aus einem Federstahl oder einer 
Aluminiumlegierung, vorzugsweise versehen mit ei-
ner Perforation.

[0043] Hierdurch wird die Festigkeit der Stütze ge-
währleistet und gleichzeitig durch die Perforation das 
Gewicht reduziert. Somit wird die Handhabung weiter 
vereinfacht.

[0044] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung verfügt die Vorrichtung über eine Stütze aus 
Metall, die zusätzlich mit einer Oberflächenbeschich-
tung, vorzugsweise aus einem Kunststoff versehen 
ist.

[0045] Hierdurch wird einerseits die Steifigkeit der 
Stütze sicher gestellt, andererseits wird durch eine 
Beschichtung, bevorzugt mit einem Elastomer, eine 
weiche Oberfläche geschaffen, die dazu dient, Be-
schädigungen am Fahrzeugflansch oder benachbar-
ten Bauteilen zu vermeiden. Somit wird die Handha-
bung weiter vereinfacht.

[0046] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung verfügt die Vorrichtung über eine Stütze aus 
einem Kunststoff oder einem Verbundwerkstoff.

[0047] Hierdurch wird ausreichende Festigkeit si-
cher gestellt, gleichzeitig eine hinreichend weiche 
Oberfläche geschaffen, die dazu dient, Beschädigun-
gen am Fahrzeugflansch oder an benachbarten Bau-
teilen zu vermeiden. Dadurch wird die Handhabung 
weiter vereinfacht. Außerdem wird das Gewicht redu-
ziert. In diesem Fall kann auch eine verschleißfeste 
Beschichtung vorgesehen sein, z. B. aus Titandioxid 
oder Siliziumdioxid, um die Stütze gegen Abnutzung 
durch das Schneidmittel zu schützen.

[0048] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale der Erfindung nicht nur in der jeweils ange-
gebenen Kombination, sondern auch in anderen 
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar 
sind, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0049] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Be-
zugnahme auf die Zeichnungen. Es zeigen:

[0050] Fig. 1 eine Teildarstellung einer Fahrzeug-
scheibe mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung im 
Einsatz, von außen gesehen und

[0051] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung.

[0052] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung insgesamt mit der Ziffer 10 bezeichnet.

[0053] Eine eingeklebte Scheibe 12 in Form einer 
Windschutzscheibe ist auf einem Scheibenrahmen 
14, hier als Karosserieflansch ausgebildet, mittels ei-
nes Klebewulstes 34 aufgeklebt. Der Klebewulst be-
steht aus einem sehr stabilen Klebstoff, wie etwa Po-
lyurethan.

[0054] Um die Scheibe 12 bspw. nach einer Be-
schädigung durch Steinschlag zu wechseln, wird ein 
Schneidmittel 18 verwendet, das von der Fahr-
zeugaußenseite in den Spalt zwischen der Scheibe 
12 und dem Scheibenrahmen 14 eingeführt und voll-
ständig um den gesamten Klebewulst 34 herumge-
führt wird. Ein Ende des Schneidmittels 18 wird am 
Fahrzeug befestigt (hier nicht abgebildet). Hierzu 
kann ein beliebiger Befestigungspunkt verwendet 
werden. Besonders geeignet ist bspw. eine Befesti-
gung an der Scheibenwischerwelle.

[0055] Das vollständig um den Klebewulst 34 her-
umgeführte Schneidmittel 18 wird durch den Klebe-
wulst 34 hindurch gestochen und zur Fahrzeuginnen-
seite hin durchgeführt. Das Ende des Schneidmittels 
18 wird nun an einer Wickeleinrichtung 24 befestigt, 
die auf der Fahrzeuginnenseite angeordnet wird.

[0056] Die Wickeleinrichtung 24 weist eine nach au-
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ßen hin durch ein Spulengehäuse 68 abgeschlosse-
ne Spule 28 auf, der Führungsrollen 50 und 52 zuge-
ordnet sind, durch die hindurch das Schneidmittel 18
durch eine Öffnung 70 des Spulengehäuses 68 in die 
Spule 28 geleitet wird, wenn ein Aufwickelvorgang er-
folgt. Zum Antrieb der Wickeleinrichtung 24 ist ein 
Antrieb 26 mit einem geeigneten Elektromotor 27 und 
ggf. einem Getriebe 29 vorgesehen, an dem die Spu-
le 28, wie in Fig. 2 zu erkennen, angeflanscht ist.

[0057] Der Elektromotor 27 wird über einen mit 30
angedeuteten Akkumulator mit Strom versorgt, kann 
jedoch auch netzbetrieben sein. Grundsätzlich könn-
te der Antrieb jedoch auch druckluftgetrieben sein.

[0058] Der Klebewulst 34 kann nun nach und nach 
durch Betätigen der Wickeleinrichtung 24 durchtrennt 
werden. Hierbei wird das Schneidmittel 18 durch das 
Aufwickeln auf die Spule 28 nach und nach durch den 
Klebewulst 34 hindurchgezogen und durchtrennt die-
sen dabei.

[0059] Die Führungsrollen 50 und 52 sind auf Ach-
sen 58 und 60 gelagert. Die Achsen 58 und 60 defi-
nieren eine Ebene 62, die weitgehend parallel zu ei-
ner Achse 72 durch die Spule 28 angeordnet ist. Hier-
durch wird gewährleistet, dass das Schneidmittel 18
stets weitgehend senkrecht auf die Spule 28 zuge-
führt wird.

[0060] Die Führungsrollen 50 und 52 sind mit um-
laufenden Führungsflächen 54 und 56 versehen, wie 
in Fig. 2 gezeigt. Hierdurch wird das Schneidmittel 18
stets weitgehend tangential zum Spulenumfang der 
Spule 28 durch die Öffnung 70 des Spulengehäuses 
68 zugeführt. Dies ermöglicht ein verschleißarmes 
Aufwickeln des Schneidmittels 18 auf die Spule 28.

[0061] Das beim Durchtrennen des Klebewulstes 
34 auftretende Reaktionsmoment wird durch die 
Stütze 32 aufgenommen. Die Stütze 32 weist eine 
geeignete Form und Oberflächenbeschaffenheit auf, 
um eine geeignete Abstützung am Scheibenrahmen 
14 zu ermöglichen. Unter Scheibenrahmen sind jeg-
liche Elemente zu verstehen, die geeignet sind, der 
Stütze 32 als Abstützung zu dienen, wie z. B. der Ka-
rosserieflansch aber auch der Klebewulst selbst. 
Durch die Stütze 32 wird einerseits ein Kraft sparen-
des Arbeiten ermöglicht, und andererseits dient die 
Stütze 32 als Schutz vor einer Beschädigung von An-
bauteilen im Fahrzeuginneren, also etwa zum Schutz 
von Airbags, des Armaturenbrettes, des Dachhim-
mels, von Verkleidungen usw..

[0062] In Fig. 1 ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 10 im Einsatz gezeigt. Die Anordnung zeigt dar-
über hinaus eine bevorzugte Führung des Schneid-
mittels 18. Wird die Stütze 32 derart zur Trennstelle 
des Klebewulstes 34 angeordnet, dass sich ein mög-
lichst kleiner Schneidwinkel 42 ergibt, so wird der 

Ausglasvorgang günstig beeinflusst. Die Stütze 32
kann in ihrer Position verbleiben, mit wachsendem 
Arbeitsfortschritt verlagert sich die Trennstelle zu ei-
ner Position, die durch einen neuen Verlauf des 
Schneidmittels 18' und einen neuen sich ergebenden 
Schneidwinkel 42' gekennzeichnet ist. Dieser neue 
Verlauf des Schneidmittels 18' hat auf die gerichtete 
Führung des Schneidmittels zur Spule 28 keinen Ein-
fluss. Während des Ausglasvorganges wird also die 
Wickeleinrichtung 24 mit ihrer Stütze 32 entlang des 
Scheibenrahmens 14 neben der Fahrzeugscheibe 12
geführt, um ein möglichst Kraft sparendes Austren-
nen zu erreichen. Hierzu ist ein Griff 22 in dem der 
Stütze 32 abgewandten Bereich der Vorrichtung vor-
gesehen. Die Stirnfläche 33 der Stütze 32 dient der 
definierten Anlage der Stütze 32 am Scheibenrah-
men 14, wobei vorzugsweise eine parallele Orientie-
rung der Spulenachse 72 zur Tangente an den Ver-
lauf des Scheibenrahmens 14 ermöglicht wird.

[0063] Die freien Enden der Achsen 58 und 60 sind 
über ein Abdeckelement 64 verbunden. Das Abdeck-
element 64 verhindert ein seitliches Auswandern des 
Schneidmittels 18. Das Abdeckelement 64 kann in 
geeigneter Weise ausgeführt sein, um sich bewegen-
de Teile der Vorrichtung, bspw. die Führungsrollen 50
und 52 nach außen berührungssicher zu kapseln. 
Weiterhin kann das Abdeckelement 64 den Zwi-
schenraum zwischen den Führungsrollen 50 und 52
sowie der Spule 28 nach außen abdecken.

[0064] Die Stütze 32 ist vorzugsweise auswechsel-
bar an der Wickeleinrichtung 24 befestigt, um eine 
Anpassung an verschiedene Fahrzeuginnenflächen 
zu ermöglichen.

[0065] Die Stütze 32 kann aus Metall bestehen, z. 
B. aus Federstahl oder einer Aluminiumlegierung, 
vorzugsweise versehen mit einer Perforation in we-
nig beanspruchten Bereichen zum Zweck der Ge-
wichtsreduzierung. Zusätzlich kann die Stütze 32 mit 
einer Oberflächenbeschichtung, vorzugsweise einer 
Weichkomponente, bevorzugt an der Stirnfläche 33, 
versehen sein. Hierdurch wird eine weiche Oberflä-
che geschaffen, die dazu dient, Beschädigungen am 
Fahrzeugflansch oder benachbarten Bauteilen im 
Fahrzeug zu vermeiden. Andererseits kann es sich 
bei der Oberflächenbeschichtung auch um eine ver-
schleißarme Beschichtung handeln, z. B. um eine 
Schicht aus Titandioxid oder Siliziumdioxid.

[0066] Alternativ kann die Stütze 32 aus einem 
Kunststoff oder einem Verbundwerkstoff gefertigt 
sein. Dies ermöglicht bei ausreichender Steifigkeit 
große Freiheiten hinsichtlich der Gestaltung der Stüt-
ze. Dadurch lässt sich die Stütze noch besser an Ge-
gebenheiten im Fahrzeuginneren anpassen. Bevor-
zugt kann auf 2-Komponenten-Verfahren, zur Kombi-
nation einer Hart- und einer Weichkomponente, zu-
rückgegriffen werden. Weiterhin ist denkbar, dass die 
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Oberfläche der Stütze zur Verschleißreduzierung zu-
sätzlich behandelt ist, beispielsweise mit PTFE.

[0067] Die Führungsflächen 54 und 56 sind vor-
zugsweise gehärtet. Hierdurch wird einsatzbedingter 
Verschleiß weiter verringert.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Durchtrennen des Klebewuls-
tes (34) einer eingeklebten Scheibe (12), insbeson-
dere einer Fahrzeugscheibe, mit einem Schneidmit-
tel (18) und einer motorisch antreibbaren Wickelein-
richtung (24) mit einer Spule (28) zum Aufwickeln des 
Schneidmittels (18), und mit einer Stütze (32) zur Ab-
stützung der Wickeleinrichtung (24) an einem Schei-
benrahmen (14) oder am Klebewulst (34), dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens 
zwei Führungsrollen (50, 52) zur Führung des 
Schneidmittels zur Spule aufweist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsrollen (50, 52) an 
Achsen (58, 60) gelagert sind, die eine Ebene (62) 
aufspannen, die im Wesentlichen parallel zu einer 
Spulenachse (72) durch die Spule (28) ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Führungsrollen (50, 52) 
Führungsflächen (54, 56) zur Führung des Schneid-
mittels (18) im Wesentlichen tangential zur Spule (28) 
in eine Öffnung (70) eines Spulengehäuses (68) der 
Spule aufweisen.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ach-
sen (58, 60) an der Stütze (32) befestigt sind.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Achsen (58, 60) 
an der Wickeleinrichtung (24) befestigt sind.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Abdeckele-
ment (64) zwischen den Enden der Achsen (58, 60).

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abdeckelement (64), die 
Führungsrollen (50, 52) nach außen berührungssi-
cher kapselt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abdeckelement (64) den 
Zwischenraum zwischen den Führungsrollen (50, 52) 
und der Spule (28) der Wickeleinrichtung (24) nach 
außen abdeckt.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsrollen (50, 52) gehärtete Führungsflächen (54, 
56) aufweisen.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stüt-
ze (32) eine Stirnfläche (33) zur Führung der Stütze 
am Scheibenrahmen (14) parallel oder in einem Win-
kel zur Spulenachse (72) aufweist.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Griff (22) 
zur Führung der Wickeleinrichtung (24) mit der Stütze 
(32) entlang des Scheibenrahmens (14) neben der 
Fahrzeugscheibe (12).

12.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Stütze (32) 
aus Metall, vorzugsweise versehen mit einer Perfora-
tion.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stütze (32) zusätzlich mit ei-
ner verschleißmindernden oder verschleißarmen 
Oberflächenbeschichtung versehen ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, gekennzeichnet durch eine Stütze (32) aus 
Kunststoff oder einem Verbundwerkstoff.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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